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     H  A  R  L  A  C  H  I  N  G  E  R    T  E  N  N  I  S  -  C  L  U  B 

 

     E. V. 

 

Stand Mai 2017 
 

Platzordnung 
 

Im Interesse eines möglichst reibungslosen Spielbetriebes bitten wir alle Mitglieder, folgen-
de Platzordnung unbedingt zu beachten. 
 
 

1. Allgemeines 
 

1.1. Die Tennisplätze dürfen nur mit für Aschplätze vorgesehenen Schuhen betreten  
werden. Dies gilt auch für Kinder und Jugendliche. 
 

1.2 Vor Spielbeginn ist eine Eintragung in die ausliegende Platzbelegungsliste erforder-
lich. Bei Doppelstunden sind alle 4 Spieler einzutragen. 
 

1.3 Platzbelegung : Siehe separate Tabelle 
 

1.4 Zu beachten ist auch hier, dass nach Ablauf einer Stunde die Plätze abzuziehen und 
zu wässern sind 

 

1.5 Im Interesse der Platzpflege ist 5 Minuten vor Ablauf der jeweiligen Stunde unaufge-
fordert das Spiel einzustellen, der benutzte Platz sorgfältig abzuziehen und die Linien 
zu kehren, ggf. bei Trockenheit die Plätze zu  bewässern. Abziehmatten und Linienbe-
sen sind an den dafür vorgesehenen Plätzen aufzuhängen. 

 

1.6 Die Tennisplätze dürfen nur von den jeweiligen Spielern betreten werden. Dies gilt 
auch für Kinder. Insoweit bitten wir die Eltern, dafür Sorge zu tragen. Dieser Hinweis 
erfolgt aus Haftungsrechtlichen Gründen. 

 

1.7 Die Flutlichtanlage kann von allen Mitgliedern genutzt werden. Einschalten des Flut-
lichtes nur durch Mitglieder, die von einem Vorstands-oder Beiratsmitglied eingewie-
sen wurden. 
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2. Training 
 
2.1 Platzbelegung : Siehe separate Tabelle 
 
2.2. Schnuppertraining ist bei ausreichender Platzverfügbarkeit möglich.  

Gastspieler sollten möglichst rasch zu aktiven Mitgliedern werden. (Dauerhafte Gast-
spieler sind nicht erwünscht.) 

 
2.3. Weitere Einzelheiten zum Trainingsbetrieb (z.B. Mannschaftstraining, Zuschuss, des 

Clubs usw.) werden von der Vorstandschaft gesondert geregelt. 
 
 

3. Kinder und Jugendliche 
 
3.1 Die Platzordnung gilt für Kinder (Mitglieder bis 14 Jahre) und Jugendliche (Mitglieder 

bis 18 Jahre) uneingeschränkt.  
 
3.2.  Platzbelegung : Siehe separate Tabelle 
 
 

4. Gästespielregelung 
 
4.1 Jedes aktive Mitglied kann Gäste zum Spielen mitbringen 
 
4.2. Auch für Gäste gilt die Platzordnung entsprechend. Die Verantwortung für die Einhal-

tung trägt das Mitglied. Gastspieler sollten möglichst rasch zu aktiven Mitgliedern 
werden. (Dauerhafte Gastspieler sind nicht erwünscht.) 

 
4.3. Platzbelegung : Siehe separate Tabelle 
 
 In die Platzbelegung hat das Mitglied die Anzahl der Gäste, deren Status (Erw. oder 

Jugendl.) und die Dauer der Spielzeit neben seinem Namen deutlich lesbar mit der 
Bezeichnung „Gast“ zu notieren. Diese Eintragung ist die Voraussetzung für die ord-
nungsgemäße Abrechnug der Gästebeiträge, die dem Mitglied zusammen mit der 
nächsten Mitgliedsbeitragsrechnung in Rechnung gestellt wird. 

 
4.4.  Die Gebühr pro Platz und Stunde beträgt für  

Erwachsene € 4,-- 
Studenten/Jugendliche/ Kinder € 2,-- 

 
 


